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Zusammenfassung und Handlungsbedarf  4 

 

In der jährlichen Zählung in den Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosen -  und 

Straffälligenhilfe haben die Wohlfahrtsverbände Baden -Württembergs am 25. September 

2009 mit 9.906 Personen einen erneuten Höchststand der Menschen in besonderen 

sozialen Schwierigkeiten festgestellt. Der Personenkreis wird dabei jünger bei einem 

steig enden Anteil von Personen in ungesicherten Unter kunftsverhältnissen.  

In einem Zehnjahreszeitraum, in dem die Bevölkerung des Landes um 2% zugenommen 

hat, ist diese unterste Armutsgruppe um 36% angewachsen, die Zahl  der jungen Me n-

schen unter 25 Jahren und der Frauen nahm dabei mit 70% bzw. 71% sogar doppelt so 

stark zu. Ein solches Wachstum in einem der reichsten Bundesländer sollte ein Grund zur 

Beunruhigung sein.  

Dem langjährigen Trend müssen wirksame Hilfen und präventive Maßnahmen entgegen 

gestellt werd en, um einer Verfestigung prekärer Lebensverhältnisse entgegen zu wirken. 

Dabei kann auf eine ganze Reihe bereits entwickelter Konzepte zurückgegriffen werden.  

Am Stichtag wurden in Baden -  Württemberg 1.265 junge wohnungslose Menschen 

unter 25 Jahren  gezählt. Auch hier wird ein besorgniserregender neuer Höchststand 

bei einem Anstieg um 181 Personen (+22%) zum Vorjahr verzeichnet. Dabei handelt es 

sich um eine langfristige Entwicklung, der Anstieg der letzten 10 Jahren betrug 70 %.  

Zahlreiche Fallbeispiele verweisen auf einen Rückzug der Jugendhilfe und auf unzulängl i-

che Hilfen oder Härten im System von Hartz IV. In der Praxis vor Ort fehlen adäqu a-

te Hilfeangebote.  Wichtige Ansätze hierzu wurden etwa in dem 'Schnittstellenpapier'  

der AG Weiterentwicklung der Wohnungs losenhilfe in Baden -Württemberg zwischen Lei s-

tungsträgern und Leistungserbringern gemeinsam erarbeitet, aber noch nicht umg e-

setzt; auch im Landtagsantrag 14/4304  werden wirkungs volle Maßnahmen bis hin zu e i-

nem Sonder programm des Landes in der Wohnungslosen -  und Straffälligenhilfe als wic h-

tigem Impulse benannt und warten auf eine Umsetzung.  

Wenn immer mehr junge Menschen ins soziale Abseits geraten, bedarf es vereinter A n-

strengungen zwischen Land, kommunalen Trägern un d Leistungserbringern der Liga der 

freien Wohlfahrtspflege.  

Der Zahl der Menschen in prekären Unterkunftssituationen  hat sich in den letzten 10 

Jahren vo n 1.815 auf jetzt 2.484 erhöht . Eine wesentliche Rolle spielt hierbei de r übe r-

proportionale Anstieg von Frauen und unter 25 -Jährigen, die sich ï auch mangels geei g-

neter Hilfeangebote ï häufig in ungesicherten Unterkunftssituationen, insbesondere bei 

Freunden und Bekannten, befinden.  
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Weitere Faktoren sind etwa unzulängliche Mie tobergrenzen, die 'normale' Langzeita r-

beits lose und Sozialhilfeempfänger zu Wohnungsnotfällen machen , sowie die zunehme n-

de Praxis auf Not unterkünfte zu verweisen, bis die Kostenzuständigkeit festgestellt ist.  

Lösungsvorschläge der AG Weiterentwicklung zu m Herkunftsprinzip liegen seit Langem 

vor, sind aber bis heute nicht umgesetzt.  

In dieser Entwicklung müssen verstärkt präventive Maßnahmen zur Verhind e-

rung von Wohnungsverlust umgesetzt werden  wie etwa das in anderen Bundeslä n-

dern erfolgreiche Fachstelle nkonzept oder Sonderdienststellen für Mietrückstände in der 

Verzahnung mit Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie es  etwa  in Esslingen 

erfolgreich praktiziert wird. Dies alles sind wirksame Investitionen, denn Obdachlosigkeit 

ist siebenmal teur er als die Verhinderung von Wohnungslosigkeit. 1 

Nach wie vor bedarf es einer Neubelebung des sozialen Mietwohnungsbaus, der im Land 

fast zum Erliegen gekommen i st. Als Grundlage zur regionale n und überregionalen Soz i-

alplanung fordert die Liga eine landeseinheitliche Wohnungsnotfallstatisti k.  

In den Angeboten der Straffälligenhilfe wurden zum Stichtag 1244 Personen gezählt. 

Hiervon wurden 369 Personen in Haft betreut. Die Einrichtungen der Straffälligenhilfe 

versuchen im Rahmen der  Betreuung in und nach Haft das sogenannte ĂEntlasslochñ zu 

überbrücken , da es in dieser Phase aufgrund ungesicherter Wohn -  und Einkommensve r-

hältnisse häufig zu erneuten Straftaten kommt. Um ein zielgerichtetes Entlassman a-

gement zu garantieren, wäre es not wendig, dass diesbezüglich mit der Justiz 

Standards erarbeitet werden.  

Wohnungslose Frauen sind in besonderer Weise von Gewalt bedroht. Ihre Zahl liegt jetzt 

bei 2267, das entspricht einem Anteil von 23%  bei einer weiteren überproportio nalen 

Zunahme gegenüber dem Vorjahr (+4,8%) . Auffallend ist der extrem hohe Anteil junger 

Frauen.  Im Alters segment  von 21 bis 24 Jahren liegt der Anteil schon bei 30% und bei 

den unter 21 Jährigen liegt der Frauenanteil sogar bei 38%.  

Die Angebote für Fra uen im Hilfesystem sind nach wie vor nicht ausreichend. Im letzten 

Jahr wurde ein Sonderprogramm des Landes zur Schaffung von Hilfeangeboten für wo h-

nungslose F rauen bereit gestellt  mit dem das Land einen wirksamen Impuls gesetzt hat.  

Die Hilfen für wohnun gslose Frauen müssen bedarfsgerecht ausgestattet werden.  Ihr Hi l-

febedarf unterscheidet sich von dem der Männer; sie brauchen z.B. besonderen Schutz 

und Unterstützung  in der Verarbeitung von Gewalterfahrungen.  

Für die im Verhältnis hohe Zahl junger Frauen m üssen in Planungen der Hilf e-

angebote sowohl die Situation von wohnungslosen Frauen mit Kindern als auch 

mit Partner/innen berücksichtigt werden.  

                                           

1 Deutscher Städtetag, Beiträge zur Sozialpolitik Heft 21 Reihe D 
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Fachberatungsstellen sind neben Streetwork und Tagesstätten die niederschwel ligen A n-

laufstellen des Hilfesystems in den Stadt -  und Landkreisen  und erschließen ganz wesen t-

lich den Zugang zur Hilfe.  Mit einem erneut hohen Zuwachs von 521 Personen (+14,3%) 

gegenüber dem Vorjahr auf nun 4.173 Personen erreichen sie 42% der Hilfesuchen den 

und sind zum stärksten Instrument des Hilfesystems geworden.  

Insgesamt werden in den seit 1984 aufgebauten ambulanten Angeboten inzwischen 84% 

der Hilfebedürftigen, in den teil - / und vollstationären Angeboten nur noch 16% der Hi l-

febedürftigen versorgt . In keinem anderen Hilfefeld dürfte der Grundsatz "ambulant vor 

stationär" so umfänglich umgesetzt worden sein. Demgegenüber werden die wichtigen 

ambulanten Angebote aber weitgehend durch Zuwendungen mit Haushaltsvorbehalt f i-

nanziert. Sie sind entgegen ih rer Bedeutung rechtlich nicht gesichert  und in den 

Stadt -  und Landkreisen werden Zuwendungen für die soziale Daseinsfürsorge gerade in 

schwierigen Haushaltssituationen als "Freiwilligkeitsleistungen" definiert, die ggf. zurück 

stehen müssen.  

Um die ambulan ten Dienste in den sozialen Herausforderungen der nächsten Jahre zu s i-

chern, müssen diese Angebote dringend im Landesrahmenvertrag SGB XII als verbindl i-

che Sozialleistungen aufgenommen werden. Das seit 1984 mit großen Anstrengungen 

aufgebaute flächendecken de Hilfe system erfordert nach der Verwaltungsreform in B a-

den -Württemberg die gemeinsame Verantwortung und Pflichterfüllung aller. Dies braucht 

verlässliche Rahmenbedingungen und Vereinbarungen  wie sie etwa in Bayern, 

Nordrhein -  Westfalen oder Sachsen in L andesverträgen erfolgt sind . 

Über die Hälfte aller am Stichtag gezählten Personen in Baden -Württemberg erhält ALG 

II nach dem SGB II (57%). Einkommen durch Erwerbsa rbeit erzielen immerhin 7,3  % 

der  Hilfesuchenden. Leider fand im  vergangenen Jahre ein weiterer  Abbau des 2. A r-

beitsmarktes für diesen Personenkreis im Zuge der Hartz IV Reform  statt, sodass  nur 

noch 2,1 %  aller gezählten Personen ihr Einkommen  2009 auf dem 2. Arbeitsmarkt e r-

zielen können. Nur 15% der Personen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, waren 

am Stichtag in einer Arbeitsgelegenheit nach § 16 d Satz 2 SGB II(1 Euro Job) beschä f-

tigt.  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse für 

wohnungslose Menschen auf dem zweiten Arbei tsmarkt  muss wieder auf den 

Stand vor der Hartz -  IV -  Reform gebracht werden , zumal diese den Anspruch einer 

verbesserten Arbeitsintegration erhebt. Des Weiteren sind komplementäre Förderungen 

ï wie in Nordrhein -Westfalen ï auf der Basis von §§ 67ff. SGB XI I notwendig, die die 

Betroffenen erst in die Lage versetzen, Leistungen des SGB II in Anspruch zu nehmen 

und damit eine dauerhafte Stabilisierung erreichen . Eine Reintegration in die Gesellschaft 

ohne Arbeit und Beschäftigung funktioniert nicht.  
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Die Liga -  AG "Straffälligen -  und Wohnungslosenhilfe" hat zum 19. Mal in den Einrichtu n-

gen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Baden -Württemberg die Zahl der 

wohnungslosen und straffälligen Menschen erhoben, die Hi lfen nach den §§  67 -69 SGB 

XII erhalten. Erstmals wird d ie Zahl der Personen in der Stra ffälligenhilfe auch gesondert 

ausgewiesen. An der Erh ebung beteiligten sich 299  Dienste und  Einrich tungen. Lande s-

weit gibt es ca.  330 Einrichtungen, damit wurden  86% al ler Dienste und Einrichtung 

in Baden - Württemberg  erfasst .  

Aus allen Stadt -  und fast allen Landkreisen liegen Daten vor. Kommunale Träger bete i-

ligten sich  aus der Stadt Stuttgart  und Karlsruhe . "Weiße Flecken" in der Hilfelandschaft 

bestehen aus unserer Sic ht im Alb -  Donaukreis und dem Neckar -Odenwaldkreis . Im  

Main -Tauber -Kreis  entsteht aktu ell ein neues Hilfesystem aus kirchlicher Initiative.  

 

Abbildung 1:  Entwicklung der Wohnungslosi gkeit in Baden -Württemberg (2000 -200 9) 

Insgesamt wurden am 25 . September 2009 in den Einrichtungen  der Straffälligen -  und 

Wohnungslosenhilfe  9 .906  Menschen gezählt, 2 .267 (22,9%) Frauen und 7 .639 

(77,1%) Männer . Die Gesamtzahl der gezählten Personen hat sich gegenüber dem 

Vorjahr um 390 (4,1%) Personen erhöht. Damit ist eine neue Höchstzahl seit Einführung 

der Zählungen erreicht.  

Bei der Stichtagserhebung werden jeweils nur die Personen gezählt, die an diesem Tag im 

Hilfesystem betreut werden. 
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Wie in  den vergangenen Jah ren wurden in der Stichtagserhebung 2009 Zahlen  nach den 

verschiedenen Hi lfearten ausgewertet.  Insgesamt werden in den seit 1984 aufgebauten 

ambulanten Angeboten inzwischen 84% der Hilfebedürftigen, in den teil - /stationären 

Angeboten nur noch 16% der Hilfe bedürftigen versorgt In der letzten Datenerhebung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen hilfe beläuft sich allein die Zahl der station ä-

ren Angebote  bezogen auf das Jahr 2007 auf 25%. 2  

 

 

Abbildung 2:  Hilfeart und Personen  

Damit ist der Vorrang ambulant vor stationär in Baden - Württemberg gegenüber 

anderen Bundesländern überdurchschnittlich umgesetzt.  Die (teil - ) stationären 

Angebote sind an einer unteren Grenze angelangt, unter die sie für Personen mit weite r-

gehendem Hilfebe darf nicht mehr absinken dürfen.  Sowohl die Anzahl der ambulanten 

Dienste wie auch die Frequentierung dieser Dienste belegen dies.  

In den 71 Fachberatungsstellen  im Land wurden im Vergleich zum Vorjahr 521  Perso-

nen mehr gezählt. Das entspricht einer Zunahm e von 14,3 % gegenüber dem Vo r-

jahr .  Sie haben eine zunehmend präventive Funktion, es tauchen dort vermehrt  Men-

schen auf, die in eigener Wohnung leben. Unzulängliche Mietobergrenzen, Mittellosigkeit, 

ein hoher Beratungsbedarf sowie Überforderung durch ein r igides Sanktionssystem spi e-

len dabei eine wesentliche Rolle.  

                                           

2 vgl. Jahresbericht 2007 -2009 der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. S.3  
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Abbildung 3:  Betreute Personen im Vorjahresvergleich  

Betrachtet man die absolute Zahl der Klienten/ - innen, wird die besondere Bedeutung der 

sog. niedrigschwelligen Angebote d eutlich. Fast zwei Drittel (64,2 %) aller Personen, 

werden über Tagesstätten, Fachberatungsstellen und sonstige ambulante Stellen e r-

reicht.  Zu beachten ist, dass die Tagesstätten im Land am Stichtag wesentlich 

häufiger frequentiert wurden als hier  ausgewiesen , da zahlreiche Klienten/ - innen 

parallel andere Dienste wie z.B. Fachberatungsstellen in Anspruch genommen haben und 

Doppelzählungen vermieden wurden.  

Gerade  diese niedrigschwelligen Hilfebereiche sind nach wie vor nicht ausreichend fina n-

ziert und darüber hinaus von Kürzungen bedroht. Da sie im Landesrahmenvertrag nicht 

aufgenommen bzw. beschrieben sind, fehlt ihnen die gesicherte Rechtsbasis. In vielen 

Kommunen werden sie deshalb als unverbindliche ĂKann-ñ oder "Freiwilligkeitsleistung" 

angesehen. Um die ambulanten Dienste in den sozialen Herausforderungen der 

nächsten Jahre zu sichern, müssen diese Angebote dringend im Landesrahme n-

vertrag SGB XII als verbindliche Sozialleistungen aufgenommen werden.  Das 
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seit 1984 mit großen Anstrengungen aufgebaute flächendeckende Hilfe system erfordert 

nach der Verwaltungsreform in Baden -Württemberg die gemeinsame Verantwortung und 

Pflichterfüllung aller. Dies braucht verlässliche Rahmenbedingungen und Vereinbaru n-

gen , wie sie etwa in Bayern, Nordrhein -Westfalen oder Sachsen in den Landesrahme n-

verträgen erfolgt sind.  

 

 

Abbildung 4:  Karte Baden -Württemberg -  Anteil Wohnungslose nach Landkreisen  
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Bezüglich der regionalen Verteilung wohnungsloser Menschen können erhebliche U n-

terschiede  festgestellt werden (siehe auch Tabelle 4  im Anhang). Die  überregional b e-

deutsamen Städte Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg und Ulm weisen eine w e-

sentlich höhere Quote  von Hilfesuchenden pro Einwohner  auf als die meisten La ndkreise. 

In drei Landkreisen ist die hohe Quote auf das Vorhandensein von Großeinrichtungen zu-

rückzuführen. "Weiße Flecken" in der Hilfelandschaft bestehen aus unserer Sicht im Alb -

Donaukreis, sowie im Neckar -Odenwald -Kreis . Im Main -Tauber -Kreis, entsteht  aktuell 

ein neues Hilfesystem aus diakonisch -kirchlicher Initiative.  

 

 

Abbildung 5:  Verteilung der Personen  auf Städte und Landkreise  

Eine Zunahme von Hilfesuche nden in  Landkreisen ist wiederum zu verzeichnen . Der A n-

teil der am Stichtag gezählten Menschen nahm in den Landkreisen um 1,5 (Vorjahr 

3,7 )% auf 4 8 % zu, der An teil der Stadtkreise nahm a uf 5 2 % ab.  

Dies zeigt, dass wohnungslose Menschen, wenn Landkreise adäquate Hilfeangebote b e-

reithalten, Hilfen direkt vor Ort annehmen und nicht notgedrungen Unterstützung in 

(Groß - ) Städten suchen müssen. Die Zunahme der Hilfesuchenden in den Lan d-

kreisen is t aber auch ein Signal, flächen deckend präventive Maßnahmen umz u-

setzen, um rechtzeitig Wohnungsverlust  zu verhindern.  

44,4%

42,6% 42,9%

46,6%

48,0%

55,6%

57,4% 57,1%

53,4%

52,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

2006 2007 2008 2009

Personen in den Stadt- und Landkreisen                     

Landkreise Stadtkreise



 

 

Aktuelle Situation wohnungsloser Menschen  12  

 

 

 

Abbildung 6:  prozentuale Verteilung der Klient/ - innen  auf die Altersgruppen  

Die größte Gruppe bilden mit 26,1% die 40 bis 49 ïJährigen. Mit 22,3% sind die unter 

30 -Jährigen die zweitgrößte Gruppe, gefolgt von den Personen zwischen 50 und 59 Ja h-

ren (20,5%), den 30 -39 Jährigen (18,4%) und den über 60 Jährigen, die noch einen A n-

teil von 11,4% ausmachen.  

Da die Gruppe der jungen Menschen bis 29 Jahre  ein Vie rtel aller Hilfesuchenden 

ausmacht , wurde hier ers tmals das Alter noch genauer differenziert in die Kategorien bis 

17 Jahre , 18 bis 20 Jahre , 21 bis 24 Jahre und 25 bis 29 Jahre.  Weitere Ausführungen zu 

dieser Klientengruppe sind im Kapitel 5 zu finden.  

Betrachtet man die Altersstruktur in den Angeboten der Straffälligenhilfe im Vergleich zu 

der Wohnungslosenhilfe fällt auf, dass die Klient/ - innen der Straffälligenhilfe  wesentlich 

jünger sind.  
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Abbildung 7:  Verteilung der Alte rsg ruppen i n Straffälligen -  und Wohnungslosen hilfe  

 

 

Abbildung 8:  Unterkunftssituation der wohnungslosen Menschen  

Prekäre Unterkunftsformen sind fehlende, ungesicherte oder nicht ausreiche n-

de Bleiben, z.T. ohne Möglichkeiten zum Kochen oder Wäsche waschen bzw. 

Tagesaufenthalt.  

Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine Z unahme von Personen in Wohnraum um 4,6%. 

Die Quote liegt jetzt bei 41,9%. Die Zahl der Personen in Facheinrichtungen blieb mit 

21% konstant, die Quote bei ĂSonstigeñ ging um 5,1% zurück auf 12,2%. Die Zahl der 

Personen, die mit Ăprekªrer Unterkunftssituationñ ¿berleben m¿ssen, steigt weiterhin an . 
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Mit 25 ,1 % (Vorjahr 24,4%) ist festzustellen, dass jede vierte Person  in ungesiche r-

ten Notlösungen übernachtet.  

 

Abbildung 9:  Unterkunftszahlen im Vorjahresvergleich  

Die Zahl der Menschen, die in prekären Unterkunftsituationen leben, ist in den 

letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Gründe dafür können sein: der steigende 

Anteil der unter 25 -Jährigen und der Frauen, die häufig notgedrungen bei Bekannten u n-

terkommen, fehlender bezahlbarer Wohnraum, keine ausreichenden Angebote im Hilf e-

system (z.B. für unter 25 Jährige und Frauen ) oder wegen der schwierigen Klärung der 

Kostenzuständigkeit, ausgelöst durch die Verwaltungsstrukturreform, eine vorläufige 

provisorische Unte rbringung. Die Bandbreite ist dabei in den verschiedenen Stadt -  und 

Landkreisen enorm hoch, wie aus Abbil dung 1 1 ersichtlich wird.  

 

Abbildung 10 :  Personen in p rekären Unterkunftssituationen 2000 -200 9 
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Prekäre Unterkunftsformen i n Stadt -  und Landkreisen  

 

Abbildung 11 :  Prekäre Unterkunftssituation in den Stadt -  und Landkreisen Kreisen  
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Besonders auffällig ist, dass 34,2 ( Vorjahr 27,7) % der Hilfesuchenden in den 

Fachberatungsstellen in eigenem Wohnraum sind.  Durch zunehmende Armut, Mi e-

ten über den örtlichen Angemessenheitsgrenzen, steigende Energiekosten und fehlendes 

Einkommen, z.B. durch Sanktionen im Bereich SGB II, kommen viele Haushalte, auch 

Familien mit Kindern in prekäre Situationen und Gefahr ei nes Wohnungsverlustes.  

Damit wird die zunehmende Bedeutung der Fachberatungsstellen im Bereich Prävention 

deutlich. Zur Verhinderung der Obdachlosigkeit fehlt den Einrichtungen aber das Instr u-

mentarium der Fachstellen. Obdachlosigkeit ist siebenmal teurer als die Verhinderung 

von Wohnungslosigkeit.  

In dieser Entwicklung müssen deshalb präventive Maßnahmen zur Verhind e-

rung von Wohnungsverlust umgesetzt werden wie etwa das in anderen Bundeslä n-

dern erfolg reiche Fachstellenkonzept oder Sonderdienststellen für Mietrückstände in der 

Verzahnung mit Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten wie es et wa in Esslingen 

erfolgreich praktiziert wird.  

 

 

Abbildung 12 :  Einkommen der Wohnungslosen im Vergleich zum Vorjahr  
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Württemberg  (56,9%)  erhält ALG II nach dem SGB II.  Einkommen durch Arbeit 

erzielen im merh in 7,3 (Vorjahr 8,2)% der Hilfesuchenden. Einkommen aus Rente und 

Pension  beziehen 8,5% . 

Trotz einer insgesamt positiven Beschäftigungsentwicklung und guter Arbeitsmarktken n-

zahlen in Baden -Württemberg gelingt es kaum Personen mit Vermittlungshemmnissen 

nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gerade vor diesem Hintergrund und au f-

grund des Strukturwandels am Arbeitsmarkt ist der Ausbau eines sozialen und öffentlich 

geförderten Arbeitsmarktes dringend notwendig.  

Leider fand im vergangenen Jahr ein we iterer Abbau des 2. Arbeitsmarktes für 

diesen Personenkreis im Zuge der Hartz IV Reform statt, sodass nur noch 2,1 %  al-

ler gezählten Personen ihr Einkommen 2009 auf dem 2. Arbeitsmarkt erzielen können.  

 

Abbildung 13 :  Arbeitsei nkommen 2. Arbeitsmarkt 2000 -2009  

 

Abbildung 14 :  Personen in 1 -Euro -Jobs 

Nur 15%  der Personen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, waren am Stichtag 
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Es waren 161 Frauen und 580 Männer. Unentlohnte kurzfristige Arbeitsgelegenheiten 

können bei diesem Personenkreis mit multiplen Vermittlungshemmnissen längerfristige 

echte Arbeitsverhältnisse nicht ersetzen.  

Die Zahlen und Erfahrungen zeigen auch , dass gerade die Arbeitslosen mit dem höch s-

ten B edarf an Integrationsleistungen  im System der Arbeitsmarktförderung in Baden -  

Württemberg  nur in sehr geringem, unterdurchschnittlichem  Umfang gefördert werden. 

Diese selektive Förderpolitik der Grundsicherungsträger muss geändert werden. Erfo r-

derlich ist  neben spezifischen Förderangeboten der Ausbau, statt Abbau von öffentlich 

geförderter Beschäftigung. Dies ist für viele Menschen ohne r ealistische Zugangschancen 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt die Chance für eine erfolgreiche Integration und S i-

cherung der Existenz.  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse für 

wohnungslose Menschen auf dem zweiten Arbeitsmar kt  muss wieder auf den 

Stand vor der Hartz -  IV -  Reform gebracht werden , zumal diese den Anspruch einer 

verbesserten Arbeitsintegration erhebt. Des Weiteren sind komplementäre Förderungen 

ï wie in Nordrhein -Westfalen ï auf der Basis von §§ 67ff. SGB XII not wendig, die die 

Betroffenen erst in die Lage versetzen, Leistungen des SGB II in Anspruch zu nehmen 

und damit eine dauerhafte Stabilisierung erreichen. Eine Reintegration in die Gesellschaft 

ohne Arbeit und Beschäftigung funktioniert nicht.  
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In der diesjährigen Stichtagserhebung wurden erstmalig die Angebote der Straffällige n-

hilfe gesondert ausgewertet. In diesem Bereich konnten die Daten von 3 9 Einrichtungen 

erfasst werden.  

 

Abbildung 15 :  Personen in den Hilfearten der Straffälligenhilfe  

Schwerpunkte stellen hierbei die Angebote Betreutes Wohnen (43,6%) und Fachber a-

tungsstellen (30,8%) dar. Angebote wie Aufnahmehäuser und Tagesstätten gibt es im 

Bereich  der Straffälligenhilfe nicht.  

Insgesamt wurden die Da ten von 1 .244 Personen erfasst. Der Frauenanteil liegt  bei  

18,2% und entspricht nahezu dem Anteil von Frauen in der Baden -  Württembergischen 

Strafverfolgungsstatistik 2008 (18,3%).  

Bezogen auf die in der Ligastichtagserhebung gezählten Personen in Hilfe na ch § 67 -69 

SGB XII macht der Anteil der Personen in Hilfeangeboten der Straffälligenhilfe 12,6% 

aus.  

Interessant ist die Altersverteilung der erfassten Personen , sie sind im Durchschnitt 

deu t lich jünger . Die Altersgruppe bis 24 Jah re  hat einen Anteil an der Gesamtzahl von 

22,5 %.  Die jüngeren Straffälligen erweisen sich in der Praxis als besonders betreuung s-

intensiv. Deviante und delinquente Verhaltensweisen sind besonders ausgeprägt. Au f-

grund vorhandener Sozialisationsdefizite werden  Aspekte wie Regeleinhaltung und V e-

rantwortungsübernahme zu grundlegenden Themen.  Die Altersstruktur unterscheidet 

sich hier deutlich von den Werten der Wohnungslosenhilfe  (vgl. auch Abb. 7).  Hier 

beträg t der Anteil der unter 25  Jährigen 11,4%. Rechnet man  im Bereich der Straffäll i-

genhilfe die Personengruppe bis 29 Jahre  hinzu, ergibt sich ein Anteil von 41,5 %. 

Den zweitgrößten  Anteil trägt mit insgesamt 26,6% die Altersgruppe  30 -39 Jahre . 
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Abbildung 16 :  Altersstruktur in der St raffälligenhilfe  

Hinsichtlich der Unterkunft ssituation wird eine Besonderheit des Hilfebereiches deutlich. 

Zum Stichtag wurden 369 Personen  (30%)  in Haft betreut. Im Rahmen dieser Betreuu n-

gen wird schwerpunktmäßig der Übergang nach der Entlassung vorbereit et, oftmals e r-

folgt eine Vermittlung in ein betreutes Wohnangebot. Mit dieser Durchgängigkeit der Hi l-

fen soll das sogenannte ĂEntlasslochñ ¿berbr¿ckt werden. In der Zeit direkt nach einer 

nicht abgesicherten Haftentlassung kommt es besonders häufig zu erne uten Straftaten. 

Als Ursachen sind hier insbesondere ungeklärte Wohn -  und Einkommensverhältnisse zu 

benennen.  Die Leistungen der Entlassungsvorbereitung innerhalb der Haftanstalten we r-

den i.d.R. nicht leistungsrechtlich, sondern aus Eigenmitteln der Einric htungen finanziert.  

Ein weiteres Problem zeigt sich an der Schnittstelle zum Justizvollzug, da es für 

diesen Personenkreis keine gemeinsam formulier ten Regelungen zur O rganis a-

tion des Entlassprozesses gibt.   

Bei der Unterkunft ssituation überwiegen der ĂIndividualwohnraumñ (26,6%) und das 

ĂBetreute Wohnenñ (20,4%). Stationäre und teilstationäre Unterbringungen sind mit e i-

nem Gesamtanteil von 6,1% eher die Ausnahme.  

Laufende Leistungen nach dem SGB II erhalten 33,0%, Le istungen nach dem SGB III 

7,0% der erfassten Personen. Erstaunlich ist, dass über 13% der Betreuten ein Ei n-

kommen auf dem ersten Arbeitsmarkt erzielen . Im Bereich der Wohnungslosenhilfe 

liegt dieser Wert bei 4,1%.   

Durch die justizielle Verfahrenskompetenz der Straffälligenhilfe (z.B. bei d er Einhaltung 

von Auflagen, der Durchführung von Täter Opfer Ausgleich etc.) werden oftmals erneute 

Inhaftierungen vermieden und damit Wohn -  und Arbeitsplatzverlust en  vorgebeugt.  
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Am Stichtag wurden in Baden -Württember g 1 .265 ( Vorjahr 1.036) junge wohnungslose 

Menschen unter 25 Jahren gezählt. Auch hier wird ein besorgniserregender neuer 

Höchststand verzeichnet, ihre  Zahl hat gegenü ber dem Vorjahr um 22% zugeno m-

men .  Die Frauenquote in diesem Personenkreis liegt bei 33% bei den unter 21 -

jährigen sogar bei 38% . 

Darüber hinaus muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, da diese A l-

tersgruppe erfahrungsgemäß über längere Zeiträume provisorisch bei Bekannten unte r-

kommt und erst nach Scheitern dieser Notlösungen im H ilfesystem auftaucht. Ihr Anteil 

steigt insbesondere in den niedrigschwelligen ambulanten Diensten seit Jahren.  

 

Abbildung 17 :  Unter 25 - jährige in den einzelnen Einrichtungen und Diensten  

Zwei Dri ttel aller jungen Wohnungslosen  nehmen lediglich die ambulanten Angebote der 

Tagesstätten (10 % ) , der  Fachberatungsstellen (45 % )  und der sonstigen ambulanten 

Stel len (11,4% )  in Anspruch.  
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Das Hilfesystem hält für unter 25 -  jährige wohnungslose Menschen kaum fac h-

gerechte weiterführende Angebote bereit, die ihrem besonderen Hilfebedarf 

entsprechen.  

Lediglich ein Drittel aller w ohnungsloser unter 25 -  Jähriger befanden sich am Stichtag in 

Hilfen mit Wohnangebot der Aufnahmehäuser, (teil - ) stationären Hilfe oder Betr eutes 

Wohnen.  

Besondere Sorge bereiten die hohen regionalen Bandbreiten der unter 25 -Jährigen in 

den Diensten und Einrichtungen der  Wohnungslosenhilfe (vgl. Abb.1 8).  Hier liegen zah l-

reiche Hinweise auf Zusammenhänge mit örtlich vorhandenen bzw. fehlenden Angeboten 

vor, ebenso auf örtliche Großeinrichtungen der Jugendhilfe bzw. des Jugendstrafvollzugs  

mit oft nicht vorbereiteten institutionellen Entlassungen, fehlenden Angeboten der J u-

gendhilfe oder einer rigiden Praxis der Jugendhilfe -  oder SGB II -Träger.  Regional kommt 

es zu Spitzenwerten von bis zu 36% der Altersgruppe an der Gesamtzahl der Wohnung s-

losen.  

Dort gibt es zahlreiche, durch Fallbeispiele belegte Hinweise auf einen Rückz ug der J u-

gendhilfe bzw. auf eine rigide Sanktionspraxis für Unter -25 -Jährige im SGB II. Das Ve r-

bot, ohne Sondergenehmigung aus dem Elternhaus zu ziehen, verschärft die Situation.  

Viel zu oft landen junge wohnungslose Menschen in der Wohnungslosenhilfe, der  es an 

der finanziellen und personellen Ausstattung fehlt die notwendigen Hilfen umzusetzen. 

So verharren viele junge Menschen in Notlösungen und erlernen  das Überleben auf der 

Straße.  

Mit der Anwendung der Hartz - IV -Gesetze  hat der Anteil sanktionierter un d mittelloser 

junger wohnungsloser Menschen  enorm zugenommen.  Gerade bei dieser Zielgruppe 

ist eine Sanktionierung der Unterkunftskosten unverantwortbar.  

Bei Wohnungsverlust verhindert die Sanktion in der Regel die Aufnahme in ein Unte r-

kunftsangebot der W ohnungslosenhilfe. Auf der Suche nach Notlösungen kommen die 

jungen Menschen zunehmend in prekäre Lebensumstände, die die Notlage verschli m-

mern.   

Der Rückzug der Jugendhilfe 3 insbesondere bei schwierigen und unmotivierten Jugendl i-

chen führt diese zunehmend  in die (billigere) Wohnungslosenhilfe, ohne dass die no t-

wendigen Rahmenbedingungen, z.B. erzieherische Unterstützung, gegeben sind. Einze l-

ne Träger haben bereits geeignete Konzepte entwickelt, um diesen Personenkreis mit e i-

nem spezifischen niedrigschwelli gen Angebot in fachlich geeignete, weiterführende Hilfen 

zu bringen. Diese Konzepte werden in der Regel jedoch mangels Verankerung im La n-

desrahmenvertrag nicht finanziert.  

Lºsungsansªtze sind vorhanden aber noch kaum umgesetzt, so etwa im ĂSchnittstellen-

papierñ der AG Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in Baden- Württemberg, das 

bereits Anfang 2008 zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern gemeinsam e r-

arbeitet wurde.  

                                           

3 deren Zuständigkeit nach der Gesetzeslage bis 27 Jahre geht  
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Abbildung 18 :  unter 25 - jährige Wohnungslose in  den Kreisen  
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Die 2008 in einem Gespräch der Liga mit de m Sozialausschuss des Landtages  von der 

Jugend -  und der Wohnungslosenhilfe unterbreiteten Lösungsvorschläge  führten zwar zu 

dem Landtagsantrag 14/4304 , in dem wirkungsvolle Maßnahmen bis hin zu einem S on-

derprogramm des Landes in der Wohnungslosen -  und Straffälligenhilfe  als wichtigem 

Impuls benannt wurden. Doch auch dieser Antrag wartet noch auf Behandlung und U m-

setzung.  Lediglich auf Kreisebene konnten etwa in den  Landkreis en Calw und  Konstanz 

zielgrup penorientierte und bedarfsgerechte Leistungen festgelegt werden.  

Wenn immer mehr junge Menschen ins soziale Abseits geraten, bedarf es ve r-

einter Anstrengungen zwischen Land, kommunalen Trägern und Leistungser b-

ringern der Liga der freien Wohlfahrtspflege.  
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Im Jahr 2009 beträgt die Zahl der erfassten wohnungslosen Frauen 2 .267 und ist damit  

weiterhin überproportional  um 4,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen . Der 

Anteil in Relation zu wohnungslosen  Männern beträgt nun 22,9 %.  

 

Abbildung 19 :  Anzahl wohnungs loser Frauen seit 2000  

Zu berücksichtigen bleibt, dass nach wie vor, wie von Expertinnen angenommen wird, 

nur ein sehr kleiner Teil von Frauen offen und sichtbar wohnungslos auf der Straße bzw. 

in Ei nrichtungen unseres Hilfesystems lebt. Der weitaus größere Anteil der wohnungsl o-

sen Frauen lebt ihre Wohnungslosigkeit verdeckt. Aus Scham verschleiern die Frauen i h-

re Not und versuchen sie aus eigener Kraft zu überwinden.  

Hilfen für wohnungslose Frauen m üssen in der Sozialplanung besonders gefö r-

dert werden.  Auch nach dem Sonderprogramm des Landes zu baulichen Maßnahmen 

sind d ie Angebote für Frauen im Hilfesystem nach wie vor nicht ausreichend, es fehlt an 

frauenspezifischen Wohnplätzen und Beratungsstelle n. Damit muss auch der besondere 

Hilfebedarf berücksichtigt werden, der sich von dem der Männer unterscheidet. Frauen 

brauchen besonderen Schutz und besondere Unterstützung in der Verarbeitung von G e-

walterfahrungen, psychischen Beeinträchtigungen sowie spe zifische Integrationshilfen in 

den Arbeitsmarkt.  
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Abbildung 20 :  Bedeutung der verschiedenen Einrichtungsarten für Frauen  

Frauen wurden in diesem Jahr am Stichtag vor allem in Fachberatu ngsstellen 4 1,5 % 

(Vorjahr 38, 1%) und Tagesstätten 23,6 % (Vorjahr 23,3%) gezählt. Kontakte über 

son stige ambulante Stellen hatten  9%. Die Inanspruch nahme dieser ambulanten Ang e-

bote nutz ten 74,1 % aller Frauen und ist nach wie vor sehr hoch.   

Nur 588 der 2 .267 gezählten wohnungslosen  Frauen also 25,9 %  ( Vorjahr 

25,7%) waren am Stichtag in W oh nangeboten der Aufnahmehäuser, des  Be-

treuten Wohnens oder (teil - )stationärer Hilfen , wo  hingegen 38,8 ( Vorjahr 38,5)% 

aller Männer am Stichtag in Wohnraumhilfen gezählt wurd en. 

 

Die regionale Verteilung der gezählten Auftritte von wohnungslosen Frauen in Baden -  

Württemberg ist nach wie vor sehr uneinheitlich .  

Auffallend ist, dass  die höchsten Frauenquoten auf 5  Landkreise  (Freudenstadt, Ostal b-

kreis, Schwä bisch Hall , Ortenaukreis , Hohenlohekreis ) und nur zwei Städte (Karlsruhe 

und Freiburg) entfallen. Der hohe Anteil wohnungsloser Frauen im Ostalbkreis lässt sich 

durch Einbezug der Frauenvollzugsanstalt in die fachliche Beratung erklären.  

Dieser Anzahl wohnungsloser Frauen in den Stadt -  und Landkreisen stehen nur verei n-

zelt frauenspezifische Angebote gegenüber.  
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Abbildung 21 :  Anteil der Frauen unter den Wohnungslosen in den Landkreisen  

 

 

 

Abbildung 22 :  Anteil der Frauen unter den Wohnungslosen in den Stadtkreisen  
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Die Tatsache, dass es prozentual mehr wohnungslose junge Frauen als wohnungslose 

junge Männer gibt, hat sich seit der ersten ges chlechtsspezifischen Erhebung 2005 ko n-

tinuierlich bestätigt. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Zahl umgekehrt p roportional 

zu.  

 

Abbildung 23 :  Anteile von Frauen und Männern in den jeweiligen Altersklassen  

Die  Frauenquote bei al len unter 25 Jährigen  liegt bei 33% , bei den unter 21 - jährigen s o-

gar bei 38%.  

Für die im Verhältnis hohe Zahl junger Frauen müssen in Planungen der Hilf e-

angebote sowohl die Situation von wohnungslosen Frauen mit Kindern als auch 

mit Partner/ - innen berücksi chtigt werden.  

 

Hinsichtlich der Unterschiede bei der Unterkunftssituation von Männern und Frauen b e-

stätigen sich die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr.  

Frauen  mü ssen sich , um einen Platz zum Schlafen zu haben, in Situationen begeben, die 

von Gewalt, materieller und nicht selten sexueller Abhängigkeit geprägt sind.  

Wesentlich mehr Frauen (13,9 % )  kommen im Vergleich zu Männern (9,3% )  bei Bekan n-

ten und Angehörigen unter. Ohn e jegliche Unterkunft leben immerhin  3,4 % (Vorjahr 

2,9 %) aller wohnungslosen Frauen auf der Straße.  
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Auffallend ist, dass Frauen (36,2%)  häufiger als Männer (25,3%) in Individualwohnraum 

leben, Im Vergleich zum Vorjahr erhalten mehr Frauen stationäre Hilfe , in 2009 7,5% im  

Vorjahr 5,7%.  

 

Abbildung 24 :  Bedeutung der verschiedenen Unterkunftsarten nach Geschlechtern   
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